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tua Der cConjuncta malae vOluntati alterius, 860 alterconjungit malam yvOluntatem CU  — actione tua.“
materielle Mitwirkun Eine

iſt aber nach der einſtimmigen Lehre derTheologen zulaſſig, „ꝗuando suppetit u 12 A. nimirumnecessitas Vel Utilitas notabilis, SCl qguo idem ESt. incommodumproprium Sive impediendum 81 removendum.“Dieſe CAaUSa. welche die materielle Cooperation als zuläſſig erſcheinenlaſſen ſoll, mu nun freilich —um den Worten der genannten theo  Elogiſchen Auctorität noch Vetter 3u folgen, ſein eine „DProportionata.10 Est. gravior, gu 818 actus nfluit 11 peccatum t 9ugravius 81 I1Iud beéeccatum.“ ſt auch das aus der Brannt⸗weinbereitung hervorgehende moralifdoch einerſeits dieſelbe Uui
ch Verderben ern großes, ſocht mn ſo unmittelharer Verbindungmit dem Mißbrauch des Prodi und anderſfeits iſt der Nachtheilvon Gulden oder noch bedeutend dar  Uber ohne Zweifel einſehr beträchtlicher, —— daß für Marius gewiß eine Cansda DPTOP 0T-·61 A ta vorhanden iſt, ſein Gewerbe wenigſtens nicht ſo forteinſtellen müſſen Auch Lehmkuhl chreibt (ThII 676.) „Quando 168 Sun plane indifferentes.destinatae d nocendum, neque COnsta de abusu 111 particulari.10e 11 genere de periculo ahusus Apue cComplures COnstet, VEI=ditio Consetur licita quod 8SEGUS TES Suas8 vendentesluero Carerent

Wir würden C darum NI kaum wagen, den arius berhaupt zur Einſtellung —7,eines Geſchäftes zu verpflichten, wenigſtensdann ui einEn anderen Erwerbszweig N 6  E Aumſich und „ f.:!f?lfaꝝ“líeiner Familie den nöthigen Unterhalt 3u verdienen, weilauch dann
handen wa

noch immer ein verhältnißmäßig gewichtiger Grund Vor.
Le, die rein materielle Mitwirkung 3u den Sünden andererentſchuldigen.

Wenn aber, Ute C ch der Darlegung unſeres Falles denAnſchein hat, Marius ch und nach Ohne bedeutenden Schadendieſen Geſchäftsbetrieb einſtellen kann, ſoGeſinnung die Erwägung der überaus trat
ird bei ſeiner religiöſentrigen Folgen der Brannt  2  2weinpeſt ihn eu bewegen, wenigſtens ſeinerzeit 3u jenen traurigenolgen auf keine Weiſe beizutragen, obad S ohne beträchtlichenNachtheil für ſeine Familie geſen kann

ng Pfarrvikar Joſef Sailer.
(Reſtitution be Meßſtipendien.) Ein Pfarrerübergibt auf dem Sterhebette »Ieiner Anverwandten Bertha, die ihnIn den Tagen des Alters 9pflegt hat, einen bedeutenden Theilſeines Vermögens Geſchenke nit der Verpflichtung, 250ayeri 3u Meßſtipendien für die Armen Seelen 3¹ verwenden.
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Bertha heiratet —0 nach dem bde de Pfarrers und macht ihrenMann noch vor dem eabſchluſſe aufmerkſam auf die Verpflichtung,we  e ſie übernommen habe Allein der Mann hindert die Ausührung dieſer letztwilligen Ve fügung des Geiſtlichen und ag die⸗E auch mehrere Jahre nach dem ode ſeiner rau noch unerfüllt.Endlich regt ſich In ihm denno
Pfarrer letz 250 bayerifch 428 M 57

ch das ewiſſen und bringt ſeinem
ſich Hat damit ſeiner Re —2 frägtſtitutionspflicht Genüge geleiſtet? Denn1) Er hat ſeit etwa 2 3½hren die Nutznießung des Capitals inddamals, woOo die Meßſtipendien geleen werden ollten, war diegewöhnliche Taxe fl bayeriſch, jetzt M., daß jetzt500 Meſſen mehr —428 geleſen werden können. Zunächſtſteht * außer allem Zweifel, daß Bertha, reſp deren Ehegattejustitia verpflichtet Aren, die Anordnungenführen Denn ſelbſt der Erbe iſt verpflichtet,

des Geiſtlichen auszu⸗
mentariſchen Anordnungen des Erbla auch die nichter 3 erfüllen, venn ſie nurwirkliche Anordnungen, nicht bloße Vorſätze (perfecta) und gewißcerto (C0gnita) ſind Umſfomehr derjenige, dem der Sterbende einenEt ſeines Vermögens chenkt mit dem Auftrage eine beſtimmteSumme zu einem beſtimmten Zwecke 3 verwenden Ueber leſeSumme kann der Betrefende keinerlei Eigenthumsrecht erwerben.Daraus ergibt ich,
ganzes Vermögen ſammt dieſer Summe In die

daß der Mann der Bertha, E  em dieſe ihr
DOSSesSSOT injustus des Geldes an

Ehe mitbrachte, als
reſtituiren einmal die zuſehen iſt Er hat als ſolcher zuSumme ſelbſt, dann auch dasjenige, wasim Laufe der drEe durch den ungerechten Beſitz hat,die etwaigen Zinſen Erträgniſe — W.; denn eS darf ſichNiemand durch Ungerechtes Ut bereichern. Von einem damnum
8 und ucrum CESSA4IIS iſt hier nicht die Rede, weil 10 dieSumme für die armen Seelen verwendet werden ſollte Esbraucht aber der Mann die ZinſfEen an ſich nicht 3u weiteren Stipendien 3u verwenden, ſondern da ‘S ſich hier ande um einendominus incertus. enügt ES, EL ſie Almoſen an dieArmen oder 3u irgend einer CAaunSa Dia verwendet. Damit aber derMann wirklich dazu angehalten werden könne, iſt erforderlich:Daß die 250 ihm wirklich Zinſen oder ſonſtige Erträg⸗Ni eingebracht aben; lag das Geld nüſſig oder war PS ufruchtbar
250 fl da 68

angelegt, ſo braucht EL ni weiter 3u reſtituiren, als die
Gute keinen

ſich hier darum handelt, daß EU QAus ungerechtemVortheil gezogen habe2 Kommt In Betracht, bb der Mann auch bereit iſt, mehrals die 250 fl 3u reſtituiren. le man voraus, daß dieß mthun werde und kann man annehmen, daß eL ſich In ieſem BetreffIn bona 1dE befindet, iſt eS beſſer der ricten Verpflichtung
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zu ſchweigen, ondern ihm eher rathend nahezulegen, er habe durch
den langen Aufſchub die armen Seelen Um die ihnen nöthige
ebracht, ſei darum angemeſſen, daß durch reichlichere Almoſen

das wieder gut zu machen ſuche. II Was unſere zweite
Frage angeht, ſo iſt hier zu nächſt zu bemerken: Wenn Jemand
eine beſtimmte Summe zur Celebration von Meſſen hinterlaſſen hat,
oOhne Angabe der Zahl, ſo ſind die Stipendien nach der Diöceſan⸗
vorſchrift oder Gewohnheit zu beſtimmen; alſo In unſerem gegebenen
Falle für die 500 Meſſen zu celebriren. Für die
Löſung des Caſus elbſt iſt unterſcheiden: War * dem eiſt⸗
lichen vorzüglich darum thun, daß eſe Meſſen celebrirt würden,
aAmt dadurch, ſei eS freiwillige und verſchuldete, ſei etwaige
unfreiwillige und unverſchuldete Verſäumniſſe un der Celebration
gut gemacht würden, hat der Mann jetzt 500 Meßſtipendien zu
geben, muß alſo, enn das Meßſtipendium jetzt oher geworden iſt,
das chlende ergänzen, alls wenigſtens III (COnfuso vorausgeſehen
atte, daß eine olche rhöhung der Stipendien eintreten und da  W
durch die Erfüllung ſeines Auftrages theilweiſe unmöglich Urde
Denn ur eine eigene, ſündhafte Verſäumniß iſt jetzt
unmöglich, die Stipendiengeber gewollte Anzahl von Meſſen
für die hinterlaſſene Summe celebriren. Und zwar E. hiefür
ganz gleichbedeutend, ob aus der Summe bisher Zinſ empfangen
hat oder nicht. atürli aber darf auch die etwaigen Zinſen zur
Ergänzung der Stipendien verwenden. Hat aher die bg
lichkeit einer Stipendienerhöhung in keiner eiſe gedacht, ſo ind
blos dann 500 Stipendien geben, wenn die Zinſen dazu aus
reichen. Nur dann, CS ſich bei der Beſtimmung des Sterbenden
primär eine Reſtitution der 250 andelte, ver-
ſchuldeter Verſäumniß des Breviergebetes und die Celebration der
Meſſen I. defunétis nuLr die Art der Reſtitution bezeichnete, würde

genügen, wenn der Mann 250 428 Mark 57
Meßſtipendien gibt; denn Ian dieſem Falle iſt der Wille des ter
enden als erfüllt zu präſumiren. Ohne beſonderen Grund aber iſt
dieſe Alternative nicht anzunehmen. Immer aber bleibt die
Verpflichtung, twaige Zinſen zu Uten Zwecken zu verwenden.

In jedem Falle iſt aber auch hier zu beachten, ob der Mann,
welcher bereit iſt, 428 57 3u zahlen, betreffs der weiteren
Ver  ichtung In bona fide iſt und ob Er vorausſichtlich ſich zur
Zahlung der 500 Mark verſtehen wird oder nicht Wird dies Vor:
ausſichtlich nicht geſchehen und iſt Ond Hdes anzunehmen, dann iſt
eS eſſer, auch hier nicht eine ſtricte Verpflichtung ihm aufzuerlegen,
als vielmehr rathend und empfehlend ihm die Ergänzung nahezulegen.

Um alſo die Löſung nochmals kurz zuſammenzufaſſen, be
merken wir



627

Der Mann muß reſtituiren die 250
Die etwaigen Zinſen und Erträgniſſe, ſoweit ſie aus demGelde, nicht aus ſeiner Thätigkeit hervorgegangen.Er hat an ſich die Verpflichtung, 500 Stipendien zu geben,

enn wenigſtens einigermaßen die Erhöhung der Stipendien Ww.
vorausgeſehen, gleichviel ob Zinſen empfangen hat oder nicht.Hat das nicht vorausgeſehen, blos dann, enn Capital und
Zinſe zu 50 Stipendien reichen.

Handelt es ſich aber blos Aum Reſtitution 6 Geldes, die
durch Stipendien geleiſtet werden ſoll, ſo genügt die Reſtitution der
250 3u Stipendien und der etwaigen Zinſen einem gutenZweck

5. Immer aber iſt die etwaige bona des und vorausſichtlicheWeigerung des Mannes in Betracht 3u ziehen und darnach die
Forderung einzurichten.

Würzburg. Univerſitäts⸗Profeſſor Dr Göpfert
(Abſolution einer raut, die der Gefahr der unde n  et. Bertha, eine fromme Pönitentin,ag ſich n der Beicht 0 ſie habe nicht Widerſtand geleiſtet, wenn

ihr Bräutigam, mit welchem ſie QAi ächſter Zeit die Ehe lezenwill, I Gegenwart der Eltern ſich amplexus, apprehensi⸗-
OHelll t similia rlaubt hat Vom Beichtvater Severinus befragt,ob ſie hiebei böſe Begierden gehabt und mn dieſelben eingewilligthabe, antwortet ſie, ſie habe nur aus Furcht vor thren Eltern
und zur Vermeidung einer Beleidigung zugelaſſen, ohne eine ündhafte Regung. Der Beichtvater belehrt ſie ber die Gefahr der
ünde, imn der ſie ſich in ähnlichen Fällen efindet und verlangtdas Verſprechen, daß ſie In un Handlungen nichtlaſſen werde; da jedoch Bertha mit Rückſicht auf die bevorſtehendeEheſ

ng dieſes Verſprechen nicht geben will, verweigert ihr der
Confeſſar die Abſolution. Weil aber Bertha ein großes Verlangenhat, die heil Communion empfangen, ſucht ſie einen anderen
Beichtvater auf, der ſie abſolvirt. ES5S entſteht die rage
klug gehandelt?
Welcher vo  2 den zwei Beichtvätern hat richtig und

Was Severinus betrifft, iſt eS leicht Iu beweiſen, daß
3u ſtreng Denn In unſerem Falle hat Bertha ſich nich ver.
ſündigt, ondern die erwähnten Handlungen Nur zugelaſſen tanquamsigna amicitiae; zuglei war CS ihr ſehr er dieſelben dem
Bräutigam, mit dem ſie un nächſter Zukunft die Ehe ſchließen ſollte,
Iu verbieten. Da ferner Bertha betheuert, ſie habe keine ſündhaftenRegungen gehabt und da man den Pönitenten Glauben chenkenſoll, unterliegt eS einem Zweifel, daß Severinus nicht klug 9e


